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Bekanntmachung über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 

anlässlich der Fortführung des Liegenschaftskatasters aufgrund der nachfolgend aufgeführ-
ten Änderungen im Liegenschaftskataster, die seit dem 19.05.2025 im gesamten Stadtgebiet 
Düsseldorf durchgeführt worden sind: 

• Änderungen aufgrund von Mitteilungen durch die Grundbuchverwaltung oder einer ande-
ren Stelle, wenn diese Stelle die Änderungen aufgrund ihrer Zuständigkeit dem Eigentü-
mer oder den Personen, die über grundstücksgleiche Rechte verfügen, bereits bekannt-
gegeben hat (gemäß Nr. 10.2 Abs.4 des Erlasses „Die Führung des Liegenschaftskatas-
ters in Nordrhein-Westfalen (Liegenschaftskatastererlass – LiegKatErl.)“)

• Änderungen von Lagebezeichnungen (gemäß Nr. 10.3 Abs. 1 LiegKatErl.)
• Änderungen von Klassen-, Klassenabschnitts- und Sonderflächen der Bodenschätzung

(gemäß Nr. 10.3 Abs. 1 und Nr. 10.6 LiegKatErl.)
• Änderungen von topographischen, nicht einmessungspflichtigen Gebäuden (gemäß §13

Abs. 5 VermKatG NRW und § 22 DVOzVermKatG NRW)

Gemäß § 13 Abs. 5 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskatas-
ter (Vermessungs- und Katastergesetz - VermKatG NRW) in Verbindung mit § 22 der Ver-
ordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegen-
schaftskataster (DVOzVermKatG NRW) werden die veränderten Teile des Liegenschaftska-
tasters durch Offenlegung bekannt gegeben. 

Die Offenlegung erfolgt im Raum 0002 des Vermessungs- und Katasteramtes der Landes-
hauptstadt Düsseldorf, Brinckmannstr. 5, 40225 Düsseldorf, in der Zeit von Montag, den 
18.05.2026, bis einschließlich Freitag, den 19.06.2026, an den Wochentagen Montag bis 
Freitag ausschließlich über Terminvergabe. 

Die Terminabsprache kann über die Telefonnummer 0211 / 89-94276 oder über die E-Mail-
Adresse „geoservice@duesseldorf.de“ erfolgen. 

Während der Offenlegungszeiten wird den betroffenen Eigentümern und Eigentümerinnen, 
Erbbauberechtigten, Inhabern und Inhaberinnen grundstücksgleicher Rechte Gelegenheit 
gegeben, sich über die Fortführung des Katasternachweises ihrer Grundstücke unterrichten 
zu lassen und den Datenbestand des Liegenschaftskatasters einzusehen. 

Eigentümerangaben können gemäß § 14 VermKatG NRW nur demjenigen bereitgestellt wer-
den, der ein berechtigtes Interesse darlegt. Einer Darlegung des berechtigten Interesses be-
darf es nicht, wenn Eigentümer und Erbbauberechtigte die sie betreffenden Eigentümeranga-
ben beantragen.  

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die in das Liegenschaftskataster übernommenen Angaben kann innerhalb eines Mo-
nats nach Ablauf der Offenlegungsfrist Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwal-
tungsgericht Düsseldorf (Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf) zu erheben.  

Hinweis: 
Bei Änderungen, die die Bodenschätzung betreffen, ist zu beachten, dass sich ein Rechtsbe-
helf nicht gegen die rechtskräftig feststehenden Bodenschätzungsergebnisse richten kann. 
Diese werden gemäß den Angaben der Finanzverwaltung in das Liegenschaftskataster über-
nommen. 



 
In Folge der Offenlegung erkannte Fehler bei der Übernahme werden von der Katasterbe-
hörde bereinigt. 
 
Nach Ablauf der Offenlegungsfrist tritt das aktualisierte Liegenschaftskataster an 
die Stelle des bisherigen Katasters. 
 
 
Düsseldorf, den 22.04.2026 
 
Landeshauptstadt Düsseldorf 
Der Oberbürgermeister 
Vermessungs- und Katasteramt 
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